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Hinweise für Genehmigungsanträge 

Beförderung radioaktiver Stoffe 
auf der Straße 
Anträge auf Genehmigung zur Beförderung radioaktiver Stoffe nach § 27 Abs. 1 StrlSchG 
müssen, soweit zutreffend, folgende Angaben und Unterlagen enthalten: 

Antragsteller 
• Name und Anschrift des Antragsstellers (= Absender, Beförderer oder derjenige, der 

es übernimmt, die Beförderung sonstiger radioaktiver Stoffe zu besorgen); handelt es 
sich dabei um eine juristische Person, ist deren gesetzlicher Vertreter zu benennen 
(z.B. bei einer AG: 1 Mitglied des Vorstandes, bei einer GmbH: der Geschäftsführer) 

• Auszug aus dem Handelsregister, sofern der Antragsteller zum Eintrag verpflichtet ist 

• Name und Anschrift eines gegebenenfalls abweichenden Zustellungsbevollmächtigten 

Verantwortliche Personen für die Transportdurchführung 
• Bestellung mindestens eines Strahlenschutzbeauftragten gem. § 29 Abs. 1 Nr. 3 

StrlSchG 

• Fachkundeunterlagen für den Strahlenschutzbeauftragten 

• Benennung mindestens eines Gefahrgutbeauftragten 

• gültiger Schulungsnachweis des Gefahrgutbeauftragten 

• Benennung eines oder mehrerer Fahrzeugführer 

• Bescheinigung gemäß Abschnitt 8.2.1 ADR („ADR-Schein“) für jeden Fahrzeugführer 
(bei Inanspruchnahme der Sondervorschrift S12 in Kap. 8.5 ADR ist der vom Arbeit-
geber bescheinigte Schulungsnachweis in Kopie beizulegen) 

• zu transportierende radioaktive Stoffe: 
entweder Angabe der einzelnen Nuklide mit den maximalen Aktivitäten je Transport-
vorgang (in Becquerel oder als Vielfaches der Freigrenzen) 
oder Angabe einer Klassifikation (z. B. „sonstige radioaktive Stoffe“ oder „Kernbrenn-
stoffe nach § 2 Abs. 3 Atomgesetz“) und der maximalen Gesamtaktivität aller Nuklide 
je Transportvorgang (als Vielfaches der Freigrenzen) 
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Gewünschter Geltungsbereich der Genehmigung 
• Angabe des Transportbereichs (z. B. „Gebiet des Freistaats Bayern“ oder „Geltungsbereich des 

Strahlenschutzgesetzes“, Strecke von A nach B) 

• Angabe der zeitlichen Gültigkeit (für einzelne Transporte oder für bis zu 3 Jahren) 

Sonstiges 
• Falls erforderlich, Nachweis der vorläufigen Deckungsvorsorge (nur bei Aktivitäten von mehr als dem 

109-fachen der Freigrenzen bei sonstigen radioaktiven Stoffen oder von mehr als dem 105-fachen 
der Freigrenzen bei Kernbrennstoffen nach § 2 Abs. 3 Atomgesetz) 

Anmerkungen 
• Auf uns bereits vorliegende Dokumente kann verwiesen werden. 

• Beim Umschlag der Versandstücke auf ein anderes Verkehrsmittel sind die jeweils hierfür geltenden 
Vorschriften zu beachten. 

Für weitere Fragen stehen Ihnen zur Verfügung:  

• Herr Knut Goller (Nordbayern), Tel. 09221/604-1762 

• Herr Jens Lange (Südbayern), Tel. 0821/9071-5296 
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